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Heute Gesetzentwurf umsetzen, für reproduktive Gerechtigkeit 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) unterstützt den fraktionsübergreifenden Gesetzent-

wurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs und fordert anlässlich der heutigen An-

hörung im Rechtsauschuss dessen zeitnahe Umsetzung. In seiner aktuellen Stellungnahme be-

kräftigt der djb, dass der Entwurf eine längst überfällige Reform darstellt, die die reprodukti-

ven Rechte von Frauen und trans*, inter* und nichtbinären Personen stärkt. Die Entscheidung 

über diesen Entwurf muss noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. „Es ist ein Erfolg zivilge-

sellschaftlicher Initiativen, dass diese Anhörung überhaupt stattfindet. Jetzt liegt es am Ge-

setzgeber, diesen ersten notwendigen Schritt zur reproduktiven Gerechtigkeit in der letzten 

Sekunde dieser Legislatur zu gehen,“ so Ursula Matthiessen-Kreuder, Präsidentin des djb. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen nach 

einer Beratung zu legalisieren und damit aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Zudem sollen 

schwangere Personen nach dieser Frist grundsätzlich straffrei bleiben. Dies entspricht auch 

den langjährigen Forderungen des djb. Der Entwurf setzt damit zumindest teilweise internati-

onale Empfehlungen um und korrigiert bestehende rechtliche Widersprüche. 

„Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen hat noch nie zu mehr Schutz ungebo-

renen Lebens geführt, sondern vielmehr dazu, dass Abbrüche unsicher sind. Eine Neuregelung 

ist daher nicht nur juristisch möglich, sondern auch dringend notwendig,“ betont Dilken Çe-

lebi, LL.M., Vorsitzende der Kommission für Strafrecht im djb. 

Der djb fordert jedoch, dass diese Reform nur als erster Schritt verstanden wird. Langfristig 

müssen auch die verpflichtende Beratung und die bestehende Frist von zwölf Wochen entfal-

len, um reproduktive Rechte umfassend zu gewährleisten und abzusichern. 

„Es besteht seit Jahren ein breiter gesellschaftlicher und fachlicher Konsens über die Notwen-

digkeit einer Neuregelung. Der Bundestag muss diese Chance jetzt nutzen, um einen Paradig-

menwechsel einzuleiten und das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung endlich ernst zu 

nehmen,“ so Céline Feldmann, Vorsitzende der interkommissionellen Arbeitsgruppe Schwan-

gerschaftsabbruch im djb. 

Der djb appelliert an alle demokratischen Abgeordneten, die Umsetzung des Entwurfs zu un-

terstützen und den Weg für eine gerechte und längst überfällige Neuregelung des Schwanger-

schaftsabbruchs zu ebnen. 
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